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Arbeitsrechtliche Fragen

Entschadigung fir die Benutzung von Privatfahrzeugen

von Annemarie Fischer, Geschéftsleitung Spitex Verband Kanton Ziirich
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Viele bpi*exorgamsof:onen VST’ZICMEH bewusst GUF die Anschofrung eines Dienst-

fahrzeuges. Das Personal benutzt dabei fir die notwendigen Dienstfahrten meist

das private Motorfahrzeug. Wenn dies im Einverstdndnis mit dem Arbeitgeber
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gesc 1ient, so muss darur eine l\T)CﬂG\.JUUHQ bezahlt werden. Immer wieder stellen

sich dabei Fragen zur Hohe dieser Rickvergiitung.

Wenn Spitex-Mitarbeitende das private
Motorfahrzeug benutzen, so tragen
grundséizlich sie als Halterinnen und
Halter die Verantwortung dafiir. Die
Form der Entschadigung durch den
Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin
erfolgt dabei in den meisten Fallen mit-
tels Kilometerspesen.

Die Automobilverbande stellen entspre-
chende Berechnungstabellen zur Verfi-
gung. Die nachfolgenden Auskiinfte

sind mit dem Rechtsdienst des TCS (tou-

ring club schweiz) besprochen.

Berechnung der Kilometerent-
schadigung

Die in der Broschiire «Kilometerkosten

2000» des TCS vorgeschlagene Berech-

nungsart fur die Kilometerentschadi-
gung ist gem. Rechtsdienst recht gross-
ziigig. Aus dieser Berechnungsart
ergibt sich fur viele in der Spitex
benutzten Fahrzeuge zur Zeit eine Ent-
schadigung von Fr. 0.60 pro Kilometer.
Die Entschadigung pro Kilometer
basiert auf der Annahme, dass darin
alle Kosten fir Anschaffung, Betrieb,
Unterhalt, Versicherungen, Steuern und

Obligationenrecht OR Art. 327b

auch Schadenfalle mitberiicksichtigt
sind. Um Missversténdnisse zu vermei-
den ist es ratsam, wenn zwischen der
Spitexorganisation und der Mitarbeite-
rin/dem Mitarbeiter eine schriftliche
Vereinbarung getroffen wird. Diese
kdnnte zum Beispiel folgendermassen
aussehen:

«Bewilligte Dienstfahrten mit dem Pri-
vatfahrzeug werden ab 1. Januar 2000
mit Fr. 0.60 je Kilometer entschadigt.
Mit dieser Vergiitung gelten alle Kosten,
insbesondere fir Versicherungen,
Selbstbehalte und Bonusverluste nach
Schadenfdillen sowie Schéden am ver-
wendeten Fahrzeug, als abgegolten.»
(vgl. dazu SPITEX-Handbuch der Zen-
tralstelle SPITEX, Stadt Zirich, Arbeits-
richtlinie 7.09).

Sachschaden am eigenen
Fahrzeug

Aus OR 327b Ziff. 2 wird ersichtlich,
dass eine Arbeitgeberentschadigung fir
den Sachschaden nicht zwingend und
gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.
Spitexorganisationen tun jedoch gut

chauplaiz
achrichten

daran, sich auch an diesen Kosten zu
beteiligen. Den Arbeitnehmenden, die
fur die Arbeit das private Auto beniit-
zen, ist eine Vollkaskoversicherung zu
empfehlen. Denkbar und méglich sind
folgende Beteiligungsformen:

* Volle Ubernahme des Selbstbehaltes
im Schadenfalle durch den Arbeit-
geber;

¢ teilweise Ubernahme des Selbstbehal-
tes im Schadenfalle durch den Arbeit-
geber.

Diese beiden Beteiligungsformen sind

gut zu begriinden und auch praktika-

bel. Eine volle oder teilweise Ubernah-
me kann vom Grad des Verschuldens
des Fahrzeughalters abhéngig gemacht
werden.

Es gibt auch Spitex-Organisationen,

die auf die ausgerechnete Kilometer-

entschadigung z.B. noch Fr. 0.05 dazu
geben und damit alle entstehenden

Schadenfdlle abdecken. Auch diese

Lssung hdlt der Rechtsdienst des TCS

fir korrekt.

Die oben erwdhnte Broschiire
«Kilometerkosten 2000» kann fir
einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.-
bei der Geschdftsstelle des Spitex
Verbandes Kt. Zirich, Zypressen-
strasse 76, 8004 Zirich,

Telefon 01-29154 50

Fexi . 01:221:5459

e-mail spitex-zh@access.ch
bestellt werden.

Ziff. 1 Beniitzt der Arbeitnehmer im Einverstandnis mit dem Arbeitgeber fir seine Arbeit ein von diesem oder ein von ihm
selbst gestelltes Motorfahrzeug, so sind ihm die iiblichen Aufwendungen fiir dessen Betrieb und Unterhalt nach Massgabe
des Gebrauches fir die Arbeit zu verggten.

Ziff. 2 Stellt der Arbeitnehmer im Einversténdnis mit dem Arbeitgeber selbst ein Motorfahrzeug, so sind ihm berdies die
Sffentlichen Abgaben fir das Fahrzeug, die Préimien fiir die Haftpflichtversicherung und eine angemessene Entschadigung
fiir die Abniitzung des Fahrzeuges nach Massgabe des Gebrauches fir die Arbeit zu vergiten.

seife 11



	Arbeitsrechtliche Fragen : Entschädigung für die Benutzung von Privatfahrzeugen

